
Gemeinderat buchstabiert 
beim Zeughaus zurück 
 
Der Schwindel mit den 4,951 Mio. für eine angeblich zwangsläufige 
„Minderwertentschädigung“ bei Abzonung des Zeughaus-Areals 
muss zurückgenommen werden. Dies zeichnet sich nun bereits in 
der Vernehmlassung des Gemeinderates zu meiner Beschwerde ab. 
 
Der Versuch, die Initiative, welche das Zeughaus für den öffentlichen             Hochmut kommt vor dem Fall 

kulturellen Gebrauch sichern will, mit einer willkürlichen Zwangszahlung  
vom Tisch zu fegen, ist bereits misslungen. 
 
In der Botschaft zur Zeughaus-Vorlage behauptet der Gemeinderat fälschlich, die Abzonung des 
Zeughaus-Areals für öffentlich-kulturelle Zwecke führe in jedem Fall zu einer Entschädigungspflicht 
von fast 5 Mio. Effektiv besteht aber gemäss geltender Bundesgerichtspraxis keine Pflicht zu einer 
Minderwertentschädigung. Der Gemeinderat zeigte sich bereit, eigenmächtig und ohne jede Veran-
lassung fast 5 Mio. aus der Gemeindekasse zu verschleudern, indem er eine solche Klausel im Bau-
rechtsvertrag mit armasuisse festschrieb (vgl. Pkt.11 des Vertrags).  
 
In seiner Vernehmlassung gesteht er aber bereits ein, dass die Ausführungen in der Botschaft falsch 
sind, weil die behauptete Minderwertentschädigung automatisch wegfällt, wenn die Initiative von 
den Stimmbürgern angenommen und der Vertrag abgelehnt wird. Die Tabellen in der Botschaft auf 
den Seiten 64 und 78 sind tatsachenwidrig und irreführend. 

Die Zwangszahlung an armasuisse über 4,951 Mio. fällt – entgegen der Botschaft – bei Ablehnung des Baurechtsvertrags weg.  

Pro und Kontra der Zeughaus-Vorlage werden aber auch im Text völlig falsch dargestellt, wie der 
Gemeinderat nun selber eingestehen muss (vgl. nachfolgende Replik, Zitat auf S.6). Die Abtraktandie-
rung ist zwingend, da die Abstimmungsinformationen offensichtlich falsch sind und die Zeit bis zur 
Gemeindeversammlung vom 20. April nicht reicht, um eine korrekte Botschaft an die Stimmbürger zu 
versenden. 
 
Stimmen Sie für die Zeughaus-Initiative, damit unsere Gemeinde  
endlich über ein eigenes kulturelles Zentrum verfügt.  
Die Abzonung kostet die Gemeinde nichts. 

 
Weitere Informationen zu den Widersprüchen und Mängeln in der Botschaft vgl. folgende Seiten (Replik vom 9. April 2012 und 
Beschwerde vom 17. März 2012).                  Irene Herzog-Feusi, 9. April 2012 
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Verfahren III 2012 39 
Replik  
zur Vernehmlassung des Gemeinderats vom 2. April 2012 
 
Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsgerichts 
 
Die unvollständige, auf die Frage der Abtraktandierung beschränkte Vernehmlas-
sung des Bg ist mir am 5. April 2012 zugegangen. Meine Replik erfolgt zum frü-
hest möglichen Zeitpunkt im Interesse einer möglichst beförderlichen Behand-
lung und Verfügung des Verwaltungsgerichts zu meinem Antrag 2 / Teilantrag 
Abtraktandierung.  
 
Vorab stelle ich fest, dass der Bg mit seiner Vernehmlassung vom 2.4.2012 nur 
auf das Begehren um Abtraktandierung des Geschäfts eingegangen ist, die detail-
lierte Begründung in den einzelnen Punkten aber schuldig bleibt und mit seinem 
Antrag 2 auf später verschieben will. Er zielt offenbar darauf ab, auf jeden Fall 
einen Urnengang zu erreichen, wobei er unter manipulativer Abstimmungsvor-
bereitung ein JA der Stimmbürger zu seiner Vorlage und ein NEIN zur Initiative 
oder sogar (nicht eingestanden) ein doppeltes NEIN zustande bringen möchte.  
 
Für die rechtsgenügliche gerichtliche Beurteilung der gerügten mehrfachen und 
schwerwiegenden Mängel reicht die Zeit bis zur beratenden GV vom 20. April 
2012 selbstverständlich nicht aus. Die Aufrechterhaltung des Traktandums 5 kä-
me einer mehrfachen, schweren Verletzung von Art. 34 Abs.2 BV gleich, wenn 
die geforderte Feststellung der rechtlichen Mängel des Geschäfts sowie deren 
ebenfalls ersuchte Behebung trotz rechtzeitig vorgebrachter Beschwerde nicht 
vor dem Urnengang, resp. vor der Behandlung an der GV erfolgt. Die Verfügung 
der Abtraktandierung ist deshalb unverzichtbar.  
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Ich halte an meinen Anträgen vollumfänglich fest und ersuche um Ablehnung des 
beschwerdegegnerischen Antrags 1 betr. Abtraktandierung.  
 
Sämtliche Ausführungen des Bg werden bestritten, soweit sie nicht ausdrücklich 
als zutreffend bestätigt werden, oder sich deren Richtigkeit nicht ohne weiteres 
aus den Akten ergibt. 
 
 
Zu II. 5. 
Es handelt sich bei der Nummerierung des beanstandeten Traktandums vom 
20.4.2012 nicht um einen „Verschrieb“ meinerseits. Wie Beilage 2 der Beschwer-
de zeigt, wurde die Web-Version des Bg – die mir zum Zeitpunkt der Abfassung 
der Beschwerdeschrift einzig zugänglich war – betitelt mit „Traktandum 4“. 
 
 
Zu III. 2. 
Der Bg führt in seiner Begründung fälschlich aus, dass der Baurechtsvertrag für 
die GV vom 21. Oktober 2011 „noch nicht zur Beratung bereit war“. Er nahm aber 
bereits in seiner Botschaft für die ausserordentliche GV vom 21. Oktober 2011 
ausgiebig darauf Bezug, um meine Initiative als „nachteilig“ zu desavouieren und 
zu bekämpfen, ohne den Vertrag jedoch offenzulegen (vgl. Botschaft vom 21. Ok-
tober 2011). Die maximal gedehnte Geheimhaltung des Vertrags erfolgte offen-
sichtlich zum Zweck, eine eingehende Diskussion und einen sachlichen Vergleich 
zwischen Initiative und Baurechtsvertrag solange wie möglich zu vereiteln. 
 
Tatsache ist, dass der Baurechtsvertrag bereits am 18. Oktober 2011 notariell 
beglaubigt worden war.  Mir selber wurde er erst 2 Tage vor der GV vom 21. Ok-
tober 2011 vorgelegt, jedoch ohne mir eine Kopie auszuhändigen, worauf ich 
eine Abschrift anfertigte und transkribierte (vgl. Beilage 1), um überhaupt etwas 
in Händen zu halten. Den Stimmbürgern wurde der Vertrag aber erst mehr als 5 
Monate später, jedoch unverändert zugestellt. 
 
Das „Erstaunen“ des Gemeinderats über meinen Antrag auf Verschiebung zum 
Zweck der gleichzeitigen Abstimmung, das er auch via Medien verbreiten liess, 
ist alles andere als echt. Wusste er doch sehr wohl – entgegen der beschönigen-
den Darstellung unter Pkt.III. 2. – womit ich meinen Antrag auf gleichzeitige Ab-
stimmung begründet hatte. 
 

Beweis: Protokoll GV vom 21. Oktober 2011. 
 
Aufgrund der seit Einreichung der Initiative erfolgten Gespräche mit dem Bg 
wusste dieser, weshalb ich auf einer baldigen Abstimmung bestand. Die soge-
nannten „leider“ erfolgten „Verzögerungen in den Verhandlungen“ wurden nie 
glaubhaft erklärt. Im Nachhinein passen sie aber zur übrigen Taktik des Bg, mit 
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welcher er die Initiative zu torpedieren versucht. Für den Bg hat die Überbauung 
des Zeughausareals klar Priorität vor der Initiativ-gemässen öffentlich-kulturellen 
Nutzung. Dies gab er an den Sitzungen auch unumwunden zu, was ihn aber nicht 
daran hinderte, den Stimmbürgern vorzutäuschen, seine Vorlage und die Initiati-
ve hätten „das gleiche Ziel“.  
 

Beweis: Protokolle der Sitzungen.  
 
Am 25. August 2011 wurde mir Einsicht in eine Vorversion des Vertrags gewährt, 
allerdings wurde mir dazu ein Schweigegebot mit Strafandrohung auferlegt (vgl. 
Beilage 2). Dieser Entwurf enthielt u.a. mehrere Heimfall-Klauseln, welche die 
Baurechtsvereinbarungen zur öffentlichen Nutzung (Baurechtszins Fr. 10.50/m2/ 
p.a. auf 70 Jahre) schon innert Kürze hinfällig gemacht hätten. Meinen Protest 
gegen diese Heimfallklauseln äusserte ich mit Schreiben an den Bg vom 26. Au-
gust 2011 (vgl. Beilage 3) und an den Chef armasuisse vom 20. September 2011 
(vgl. Beilage 5).  
 
Mein Vertrauen in das behauptete „gleichgerichtete Ziel“ von gemeinderätli-
chem Geschäft und Initiative hatte aus diesem Grund schon im Voraus stark  
gelitten. Aufgrund der Verzögerung der Endversion des Baurechtsvertrags bis 2 
Tage vor der GV vom 21. Oktober 2011 – trotz angeblichen „intensiven Verhand-
lungen seit 2001“ – und speziell auch aufgrund der Attacke des Bg gegen die Ini-
tiative in der Botschaft und in den Medien, konnte ich nicht ausschliessen, dass 
der Bg mit verdeckten Karten spielen würde.  
 
Ich hatte also zum Zeitpunkt der GV vom 21. Oktober 2011 durchaus Anlass zur 
Befürchtung, dass der Vertrag nachträglich noch abgeändert und die Traktan-
dierung weiter hinausgezögert würde, um das Anliegen der Initiative gezielt zu 
untergraben.  
 
Mit dem Antrag auf Verschiebung der Abstimmung auf dasselbe Datum für beide 
Vorlagen wollte ich erreichen, dass die Stimmbürger die Vorlagen überhaupt mit-
einander vergleichen könnten, was andernfalls verunmöglicht worden wäre. Es 
sollte selbstverständlich nicht aufgrund blosser Versprechungen des Bg – notabe-
ne zu einem verdeckt gehaltenen Vertrag – vorweg über die Initiative abge-
stimmt werden. Ich habe dies am 21. Oktober 2011 anlässlich der GV auch klar 
ausgeführt. 
 

Beweis: Protokoll vom 21. Oktober 2011. 
 
Aufgrund der unrühmlichen Vorgeschichte des Vertrags war zu befürchten, dass 
bei einem NEIN zur Initiative im Herbst 2011 die Auflage des Baurechtsvertrags 
wohl auf den St. Nimmerleinstag verschoben worden wäre. Mit meinem Antrag 
wollte ich den Bg zudem in die Pflicht nehmen, dass der günstige langfristige 
Baurechtszins bei öffentlich-kultureller Nutzung gewährleistet würde, den der Bg 
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im Vertrag vereinbart und in seiner ablehnenden Abstimmungsempfehlung zur 
Initiative zugesichert hatte.  
 
Dieser Zusammenhang wird in der Vernehmlassung des Bg vollständig ausge-
blendet, bildet aber den tatsächlichen, dem Bg sehr wohl bekannten Hintergrund 
zu meinem Verschiebungsantrag vom 21. Oktober 2011.  
 
Wichtig ist hier anzumerken, dass mir zum Zeitpunkt der GV vom 21. Oktober 
2011 noch nicht bekannt war, dass die Vertragsvereinbarungen unter Pkt.11 
betr. „Minderwertentschädigung“ absolut unhaltbar und womöglich von straf-
rechtlicher Relevanz sind. Ich habe die Unzulässigkeit und Unhaltbarkeit dieser 
Vereinbarung denn auch mit meiner Beschwerde zum ersten, mir möglichen 
Zeitpunkt gerügt. 
 
 
Zu III. 3. 
Bestritten, dass die beiden Vorlagen in rechtlicher Hinsicht voneinander unab-
hängig sind. Die Unabhängigkeit wurde durch die Vereinbarung unter Pkt.11 des 
Baurechtsvertrags durch den Bg selbst aktiv verletzt, indem eine rechtswirksame, 
unmittelbare Kostenfolge bei Abzonung gemäss Initiative hergestellt wurde, und 
zwar entgegen dem Einspruch des Notars.  
 
Der Bg behauptet, „dass die vorbereitende GV vom 20. April 2012 sich nicht ent-
scheiden muss, ob sie die Initiative oder den Gegenvorschlag an die Urne über-
wiesen will. Der GV kommt hier also nicht die ‚Schiedsrichterrolle‘ zu“. Doch ge-
nau das Gegenteil wurde durch den versammlungsleitenden Gemeindepräsiden-
ten an der GV vom 21. Oktober 2011 fälschlich ausgesagt.  
  

Beweis: Gesprächsprotokoll. 
 
 
Zu III. 5.  
Bestritten. Ein besonderer Härtefall ist gleich mehrfach gegeben. Meine Rügen 
sind sehr wohl begründet. Ich verweise dazu auf meine detaillierten Ausführun-
gen in der Beschwerdeschrift.  
 
Zusätzlich beanstande ich, dass mir als Initiantin das Recht verweigert wurde, 
zum Baurechtsvertrag, der in der Botschaft und in den Medien vom Bg als „bes-
sere Alternative“ behauptet wird, auch von meiner Seite gleichberechtigt Stel-
lung zu nehmen. Ich hatte bereits im Herbst 2011 beanstandet, dass ich den Text 
für die Botschaft nicht selbst und in geeigneter, auf das Wesentliche beschränk-
ter Form abfassen durfte, sondern die ursprüngliche Eingabe der Initiative tel-
quel abgedruckt wurde. Eigene, mir als Initiantin zustehende aktualisierte Erläu-
terungen – insbesondere zur gemeinderätlichen Baurechts-Vorlage – wurden 
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sowohl in der Botschaft zum 21. Oktober 2011, als auch in der Botschaft zum 20. 
April 2012, vollständig verwehrt. Auch dadurch wurde Art. 34 Abs.2 BV verletzt; 
Pro und Contra zu beiden Geschäften wurden somit nicht ausgewogen und sach-
lich korrekt, sondern einseitig und irreführend dargestellt. 
 
Zudem sind die offenkundigen Doppelspurigkeiten in den gemeinderätlichen 
Erläuterungen zu beiden Geschäften (vgl. S.58-74 und S.75, sowie S.77-79 der 
Botschaft zum 20. April 2012) evident. Auch sie dienen zweifellos der manipula-
tiven Beeinflussung der Stimmbürger. Die vielfache Verletzung von Art. 34 Abs.2 
BV durch diese Abstimmungs-Vorbereitungen ergibt sich klar aus den Akten. 
 
Der Sinn vorsorglicher Massnahmen besteht darin, grössere vorhersehbare 
Nachteile noch rechtzeitig abzuwenden. Die Frage, ob die Anordnung einer vor-
sorglichen Massnahme nötig ist, hat sich an der Schwere des abzuwendenden 
Übels zu orientieren. Vorliegend geht es um die Verhütung grosser finanzieller 
und politisch gewichtiger Schäden. Die entsprechenden Substantiierungen in 
meiner Beschwerde lassen auch ohne „vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Sach- und Rechtslage“ klar erkennen, dass die verlangte Abtraktandierung sehr 
wohl und mehrfach begründet ist.  
 
Die Vernehmlassungsschrift erfüllt ihre Ankündigung unter Pkt.III. 5. keineswegs, 
wonach sie „summarisch und plausibel“ aufzeigen könne, dass die Beschwerde 
nicht offensichtlich begründet sei. Das Gegenteil ist der Fall. Weder unter Pkt.III. 
6. noch in den folgenden Kapiteln vermag der Bg meine substantiierten Rügen zu 
entkräften. Vielmehr ist er gezwungen, mir in allen Punkten beizupflichten, so-
wohl bezüglich der Verletzung von Art. 34 Abs.2 BV unter Pkt.III. 6. und III. 8., als 
auch bezüglich der Vorweg-Vereinbarung über eine sogenannte „Minderwert-
entschädigung bei Abzonung“ im Umfang von fast 5 Mio. unter Pkt.III. 7. 
 
 
Zu III. 6. 
Unter Pkt.III. 6. der Vernehmlassung versucht der Bg mit unbehelflichen Disquali-
fizierungen meiner Beschwerde gegen diese anzukommen. So ist die Benachteili-
gung der Initiative „durch die gemeinderätliche Berichterstattung“ nicht eine Fra-
ge des „Gefühls“ der Beschwerdeführerin, sondern als Sachverhalt evident und 
belegt. Die Spekulation über mein eigenes Abstimmungsverhalten ist absolut fehl 
am Platz, ebenso wie die schwammige, unzutreffende Apostrophierung der Be-
schwerde als „ausschweifende Rechtsschrift“. Der Bg ist weit entfernt davon, 
plausible Argumente gegen meine Beschwerde vorzubringen. Vielmehr bestätigt 
er meine Rügen geradezu und liefert erst noch zusätzliche Beweise für strafrecht-
lich relevante Tatbestände, vgl. Pkt.III. 7 nachfolgend. 
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Zu III. 7. 
Hier bestätigt der Bg seine mit Beschwerde gerügten, rechtswidrig herbeigeführ-
ten Benachteiligungen der Initiative durch absichtsvolle Inkaufnahme schwerer 
Nachteile zulasten der Gemeinde Freienbach. Die Ausführungen in der Vernehm-
lassung zur unnötigen, rechtlich unhaltbaren „vertraglich vereinbarten Bemes-
sung der Entschädigungspflicht“ in der Höhe von rund 5 Mio. beweisen, dass der 
Bg in der Botschaft bewusst Falschinformationen über die Entscheid-Variante D 
(JA zur Initiative / NEIN zum Baurechtsvertrag) veröffentlicht hat.  
 
Er schreibt hierzu entlarvend: „Im Falle des Ausbleibens dieser Zustimmung fällt 
der Vertrag dahin. Würde die Umzonung gleichzeitig angenommen, könnte die 
Landeigentümerin ihre Entschädigungsforderung deshalb nicht direkt aus dem 
(dahin gefallenen) Baurechtsvertrag ableiten. Sie müsste den Minderwert gesetz-
lich herleiten und separat einfordern (…). Hingegen ist zu unterscheiden zwischen 
einer gesetzlichen und einer vertraglichen Entschädigungspflicht des Gemeinwe-
sens, wobei letztere selbstverständlich an das Zustandekommen des Vertrages 
geknüpft ist. Realistisch ist, wenn sich der Gemeinderat bei der Veranschlagung 
der gesetzlichen Entschädigungspflicht an der vertraglich vereinbarten Bemes-
sung orientiert.“ 
 
Der in der Vernehmlassungsschrift fälschlich vorgegebenen „Ansicht“ des Bg 
steht also die ihm sehr wohl bekannte Rechtslage entgegen, wonach die (nur 
behauptete) Entschädigungspflicht an den Vertrag geknüpft wird. Ohne Vertrag 
besteht eine solche eben gerade nicht. Die gesetzliche Entschädigungspflicht ist 
effektiv gleich Null. Der gesamte Wortlaut und die gesamte Darstellung in der 
Botschaft sind von rechtlicher Relevanz, und nicht etwa „nur das“, was vernehm-
lassend „mit den Ausführungen und den Darstellungen in der (…) Botschaft aus-
gedrückt werden (soll)“, wie fälschlich behauptet.  
 
Mit den Äusserungen in der Vernehmlassungsschrift hat sich die Notwendigkeit 
der beantragten amtlichen Einleitung einer strafrechtlichen Untersuchung weiter 
erhärtet. Insbesondere sind allfällige Straftatbestände in Bezug auf Art. 146 StGB, 
sowie auf Art. 158 StGB und Art. 138 StGB zu untersuchen. 
 
 
Zu III. 8. 
Es handelt sich vorliegend nicht um angebliche „Fehlinterpretationen“ meiner-
seits, „die anlässlich der beratenden Gemeindeversammlung (…) zum Vorne-
herein ausgeräumt werden können!“, sondern um schwere Mängel in den Ab-
stimmungsunterlagen, die alle Stimmbürger betreffen. Es wird bestritten, dass 
„der Anspruch der Stimmbeteiligten auf eine umfassende Orientierung zu jedem 
Geschäft (…) offensichtlich gewahrt werden könne“.  
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Entgegen den Behauptungen des Bg ist eine rechtsgenügliche Korrektur oder 
„Verdeutlichung“ der Botschaft anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20. 
April 2012 faktisch nicht möglich:  
An der GV sind voraussichtlich höchstens 5% der über 10‘000 Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger der Gemeinde Freienbach anwesend. Auch die 95% der Stimm-
bürger, die nicht an der GV teilnehmen wollen oder können, besitzen das verfas-
sungsmässige Recht, sachlich richtige, vollständige und ausgewogene Abstim-
mungsunterlagen zu erhalten.  
 
Die massiven Fehler in der Botschaft können durch mündliche Ausführungen an 
der GV und Zeitungsmeldungen – die bisher nachweislich parteiisch und vorein-
genommen zu Ungunsten der Initiative abgefasst und platziert wurden – selbst-
verständlich nicht geheilt werden. Eine rechtsgenügliche Korrektur würde im 
Mindesten eine schriftliche Richtigstellung voraussetzen, die nur mit einer neu-
en, korrigierten Botschaft in alle Haushalte realisiert werden kann. Bis zum 20. 
April 2012 fehlt dafür aber offensichtlich die Zeit. 
 
Es kann nicht sein, dass die Stimmbürger über eine schwer fehlerhafte, 5 Mio. 
verschleudernde, rechtswidrige Vertragsvorlage abstimmen müssen, die mit  
einer sachlich und rechtlich unhaltbaren manipulativen und einseitigen Abstim-
mungsbotschaft des Bg vermittelt worden ist.  
 
Die rasche gerichtliche Intervention, resp. Anordnung der vorsorglichen Mass-
nahme der Abtraktandierung zur Vermeidung grosser Schäden ist infolge der 
Schwere der gerügten Missbräuche und Rechtsverletzungen notwendig. Das 
Verwaltungsgericht wird ersucht, die Mängel im Vertrag und in der Botschaft 
festzustellen und den Bg zu deren Behebung zu verpflichten. Dazu ist vorab die 
Abtraktandierung des Geschäfts Nr.5 der Gemeindeversammlung vom 20. April 
2012 unerlässlich. Ich ersuche um antragsgemässen Entscheid. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Irene Herzog-Feusi 
 
 
Beilagenverzeichnis 
  

Beilage 1 Abschrift des Baurechtsvertrags vom 19. Oktober 2011  
Beilage 2 Vertraulichkeits-Erklärung und Präsidialentscheid vom 25. August 

2011, Beschluss des Bg vom 1. September 2011 
Beilage 3 Mein Schreiben an den Bg vom 26. August 2011  
Beilage 4 Antwortschreiben des Bg vom 16. September 2011  
Beilage 5 Mein Schreiben an armasuisse, zu Hd. des Rüstungschefs 
Beilage 6 Antwortschreiben armasuisse vom 3. Oktober 2011 
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Irene Herzog-Feusi 
Etzelstrasse 54 
8808 Pfäffikon 

        EINSCHREIBEN 
        Verwaltungsgericht des 

Kantons Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
Postfach 2266 
6431 Schwyz 

 
Pfäffikon, 17. März 2012 
 

 
 

Aufsichtsbeschwerde / Stimmrechtsbeschwerde  
zur Abstimmungsvorlage Baurechtsvertrag Zeughaus Pfäffikon 
 
Traktandum 4 der Gemeindeversammlung vom 20. April 2012 
Urnenabstimmung vom 17. Juni 2012 
 
Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsgerichts 
 
Zur obigen Abstimmungsvorlage erhebe ich an den Regierungsrat und an das  
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Aufsichtsbeschwerde sowie Stimmrechts-
beschwerde mit folgenden Anträgen: 
 
 
ANTRÄGE 

 

1. Die Verfahrens-Zuständigkeit sei durch das Verwaltungsgericht abzuklären 
und festzulegen. 

2. Es seien die rechtlichen Mängel des Geschäfts Traktandum 4 der Gemeinde-
versammlung vom 20. April 2012 festzustellen, und der Gemeinderat sei an-
zuweisen, das Geschäft wegen rechtlichen Mängeln abzutraktandieren und 
diese vor einer allfälligen neuen Traktandierung zu beheben. 

3. Eventualiter sei eine Untersuchung anzuordnen über allfällige Pflichtverlet-
zungen des Gemeinderats durch die Zahlungsvereinbarung über Fr. 4‘951‘000.- 
gemäss der Vertragsvereinbarung mit armasuisse vom 18.10. 2011, insbesonde-
re bezüglich Pkt. 11, „obligatorische Vereinbarung betr. Umzonung des bau-
rechtsbelasteten Grundstückes Grundbuch Freienbach, Kat.-Nr. 1111“, sowie 
Pkt. 3.1.3, „Pauschaler Übernahmepreis für das Gebäude und die Anlagen 
Assek.-Nr. 3433“, resp. ungetreue Geschäftsbesorgung u.a. unter Verletzung 
von Art. 5 Abs.2 BV. 

4. Eventualiter sei die Staatsanwaltschaft von Amtes wegen einzuschalten. 

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Beschwerdegegners. 
 

Illustrierte Web-Version
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BEGRÜNDUNG 
 
FORMELLES 
 

1. Legitimation 
 

Als Stimmbürgerin der Gemeinde Freienbach bin ich zur Erhebung dieser 
Aufsichtsbeschwerde /  Stimmrechtsbeschwerde gemäss Art. 34 Abs.2 BV 
legitimiert. Zudem bin ich als Initiantin der Einzelinitiative „Umzonung 
Zeughaus Pfäffikon“ vom 17. Oktober 2010 in meinen persönlichen Inte-
ressen vom beanstandeten Geschäft besonders betroffen und zur Be-
schwerde berechtigt. 

 
 

2. Fristeinhaltung 
 

Diese Beschwerde erfolgt zum frühest möglichen Zeitpunkt nach Kennt-
nisnahme vom Geschäft Traktandum 4 für die Gemeindeversammlung 
Freienbach vom 20. April 2012 und damit fristgerecht. 

 
 
 
MATERIELLES 
 

1. Sachverhalt 
 

Am 17. Oktober 2010 reichte ich eine Einzelinitiative zur Abzonung des 
Zeughauses Pfäffikon beim Gemeinderat Freienbach ein mit folgendem 
Wortlaut: 

 
INITIATIVTEXT 
Das heute zur Wohn- und Gewerbezone WG4 gehörende Gebiet Zeughaus, 
KTN 1111, Schindellegistrasse, Pfäffikon, sei umzuzonen in eine neu zu 
schaffende Zone für öffentliche Lebensqualität, Kultur- und Gemein-
schaftsaktivitäten.  
 
Der Gemeinderat Freienbach erhält mit der Einzel-Initiative den Auftrag, 
im Rahmen der aktuellen Zonenplanrevision der Gemeinde Freienbach die 
Umzonung des Zeughauses Pfäffikon, Grundstück Kat. Nr. 1111 mit einer 
Fläche von ca. 5'200 m2 in eine neu zu schaffende Zone für Lebensqualität, 
Kultur und Gemeinschaftsaktivitäten auszuarbeiten und den Stimmbür-
gern zur Abstimmung vorzulegen. (Beilage 1) 

 
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18. November 2010 wurde meine 
Einzelinitiative als zulässig erklärt und im Amtsblatt publiziert.  
 
Am 18. Oktober 2011 wurde ein Baurechtsvertrag zwischen armasuisse 
und dem Gemeinderat öffentlich beurkundet. Der Gemeinderat kündigte 
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an, diesen Vertrag im Frühling 2012 den Stimmbürgern (faktisch als Ge-
genvorschlag zur Initiative) zu unterbreiten. Auf den 21. Oktober 2011 
ordnete er die (alleinige) Traktandierung der Initiative an und empfahl sie 
– mit Verweis auf den armasuisse-Vertrag – den Stimmbürgern zur Ab-
lehnung, ohne ihnen diesen Vertrag jedoch offenzulegen. 
 
An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 21. Oktober 2011 
wurde die Abstimmung über die Initiative – auf meinen Antrag hin – auf 
den Frühling 2012 verschoben, um eine zeitgleiche Abstimmung mit dem 
Gegenvorschlag des Gemeinderats zu ermöglichen.  
 
Der Gemeinderat legt nun zu Handen der Gemeindeversammlung vom 
20. April 2012 eine Vorlage zum Vertrag mit armasuisse vor, mit der Auf-
forderung an die Stimmbürger, diesen vertraglichen Vereinbarungen zu-
zustimmen und die Initiative abzulehnen. 
 
In seiner Botschaft, aufgeschaltet unter www.freienbach.ch (Beilage 2) 
und an der Medienkonferenz vom 13. März 2012 liess der Gemeinderat 
verlauten, die Initiative sei „nachteilig“, u.a. weil die damit verlangte Ab-
zonung des Zeughausareals gemäss armasuisse-Vertrag (Gegenvorschlag 
des Gemeinderats) eine Zahlung von Fr. 4‘951‘000.- „auslöse“. Er empfahl 
seinen Gegenvorschlag mit verschiedenen Begründungen zur Annahme.  

 
 

2. Rügen 
 

2.1 Grundsätzliches 
 

2.1.1 Der armasuisse-Vertrag des Gemeinderats vom 18.10.2011, der nun zeit-
gleich mit meiner Initiative zur Abstimmung vorgelegt werden soll, bein-
haltet die vom Gemeinderat freihändig eingegangene Verpflichtung (Pkt. 
11, S.18), es sei durch die Gemeinde Freienbach „ohne weitere Aufforde-
rung der Grundeigentümerin“ eine „Minderwertentschädigung“ von  
Fr. 4,951 Mio. umgehend nach der Abzonung zu überweisen. Der Vertrag 
wurde ohne vorgängige Mitwirkungsmöglichkeit der Bevölkerung verein-
bart, womit Art. 19 RPV vollständig unberücksichtigt blieb, obwohl ich mit 
meiner Initiative ausdrücklich verlangt hatte, die Umzonung sei im Zusam-
menhang mit der Gesamtrevision der Zonenplanung anhand zu nehmen.  

 
Ich rüge hiermit, dass der Gemeinderat den Stimmbürgern einerseits 
meine Initiativ-Vorlage und andererseits seinen Gegenvorschlag zur Ab-
stimmung vorlegt und er diese beiden Vorlagen als zwei unabhängige Ge-
schäfte darstellt, wobei er aber diese Unabhängigkeit selbst durchbricht, 
indem er in seinem armasuisse-Vertrag mit der „Minderwertentschädi-
gungs“-Klausel bei Abzonung direkten Einfluss auf die Initiativ-Vorlage 
nimmt und damit unnötige und fragwürdige finanzielle und rechtliche 
Verbindlichkeiten zulasten der Gemeinde auslöst. 

...diese Kröte schlucken wir nicht

Stimmbürger als Bauernopfer...
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Mit der unter Pkt.11 „auf Wunsch beider Parteien vertraglich vereinbar-
ten“, gegen die Interessen der Gemeinde Freienbach verstossenden „Min-
derwertentschädigung“ bei Abzonung gesteht der Gemeinderat der Ver-
tragspartnerin freihändig und in Überschreitung seines Ermessensspiel-
raums eine Zwangszahlung infolge Abzonung zu, obwohl die Rechtsvor-
schriften über Abzonungen im öffentlichen Interesse eine solche Rege-
lung keineswegs begründen können. 
 
Es handelt sich dabei faktisch um die Verhinderung einer rechtsgenügli-
chen transparenten juristischen Abklärung der Entschädigungsfrage – dies 
klar zu Ungunsten des Gemeinwesens, wie im Folgenden aufgezeigt wird. 
 

 
2.1.2 Anlässlich seiner Medienkonferenz vom 13. März 2012 stellte der Ge-

meinderat sämtliche Abstimmungsvarianten JA/JA – JA/NEIN – NEIN/JA – 
NEIN/NEIN vor. Die Konsequenzen der Variante „JA zur Initiative / NEIN 
zum Vertrag“ behauptete er, analog zu seinen Darstellungen in der Bot-
schaft, tatsachenwidrig als finanziell negativ. Er verletzt damit Art. 34 
Abs.2 BV in krasser Weise:  
  
Zitat „Höfner Volksblatt vom 14.3.2012   

„Szenario 3: Die Stimmberechtigten stimmen der Initiative zu und verwer-
fen den Baurechtsvertrag. Die Gemeinde zont das Areal um (vorbehältlich 
der Zustimmung durch den Stimmbürger) und bezahlt der armasuisse Im-
mobilien die Minderwertentschädigung (...).“  

 
Botschaft des Gemeinderats, Tabelle S.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botschaft  S.6, „Folgen Initiative Zeughaus“   

„Die Initiative verlangt eine Umzonung, welche für die Nutzungsrechte 
gemäss Initiative nicht notwendig ist. Dafür würde zudem eine Entschädi-
gung von fast Fr. 5 Mio. fällig, ohne jegliche Rechte oder Besitzansprüche 
seitens der Gemeinde an die Liegenschaft.“ 
 

...diese Kröte schlucken wir nicht

Stimmbürger als Bauernopfer...
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Botschaft S.4, „Finanziell“ 
 

„Aus finanzieller Sicht ist der Baurechtsvertrag gegenüber der Initiative  
also deutlich vorteilhafter zu bewerten, da ein je nach Nutzung abgestuf-
ter Baurechtszins und tiefe Investitionskosten zum Tragen kommen.“ 
 

Effektiv verhält es sich bei einem Abstimmungsergebnis „JA zur Initiative 
– NEIN zum Gemeinderatsvorschlag“ gerade umgekehrt:  
 
Wird der armasuisse-Vertrag bei dieser Entscheid-Variante abgelehnt, ist 
auch die beanstandete „Minderwertentschädigung“ aus dem Vertrag 
(Pkt. 11, S.17) obsolet. Die offiziellen Darstellungen des Gemeinderats zu 
dieser Variante sind also völlig falsch und irreführend. 
 
Die Abzonung ist finanziell vorteilhafter als der armasuisse-Vertrag, der 
ohne rechtlich-verbindliche Veranlassung eine 5 Mio.-Entschädigung an 
die armasuisse fixiert.  
 
Eine solche Entschädigung wird bei einer Abzonung ohne gleichzeitige Zu-
stimmung zum Vertrag nämlich nicht automatisch fällig. Im Gegenteil: Das 
Zeughausareal ist seit mehr als 30 Jahren in der WG4-Zone, ohne dass die 
Eigentümerin je eine zonenkonforme Nutzung in die Wege geleitet, resp. 
Pläne zur zonenkonformen Nutzung erarbeitet hätte. Damit ist ein An-
spruch auf „Minderwertentschädigung“ längst verwirkt (vgl. auch Ziff. 2.3 
nachfolgend). 

 
Indem die Vorlage des Gemeinderats somit als etwas ausgegeben wird, 
was sie gar nicht ist, nämlich „kostengünstiger“ und „Wir haben die besse-
re Lösung“, „sicherer, günstiger und schneller“ etc., werden die Stimm-
bürger falsch und irreführend orientiert und Art. 34 Abs.2 BV verletzt. Es 
sind deshalb die antragsgemäss geforderten Massnahmen zu veranlassen. 

 
 

2.1.3 Die vom Gemeinderat behauptete zwangsweise Minderwertentschädi-
gung bei Abzonung fällt aber nicht nur bei der Variante „NEIN zum Ver-
trag – JA zur Initiative“ ausser Betracht, sondern sie ist auch generell in  
ihrer Höhe durch eine Klausel im armasuisse-Vertrag selbst in Frage ge-
stellt: Die Entschädigung ist nicht fix geregelt, weil sie gemäss Art.11 des 
Vertrags „verändert werden kann“, und zwar auf Verlangen „eines Ver-
tragspartners“: 

 
Baurechtsvertrag S.18   

„11. Obligatorische Vereinbarung betr. Umzonung des baurechtsbelaste-
ten Grundstückes Grundbuch Freienbach Kat.-Nr. 1111 
 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Gemeinde Freienbach als 
heutige Vertragsparteien vereinbaren folgende obligatorische Vereinba-
rung im Hinblick auf eine eventuelle Umzonung des baurechtsbelasteten 
Grundstückes.  

...diese Kröte schlucken wir nicht

Stimmbürger als Bauernopfer...
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Die heutigen Vertragsparteien erklären, dass die Aufnahme dieser Verein-
barung in dieser Urkunde ausdrücklich ihr Wunsch sei, obwohl nach An-
sicht der Urkundsperson die Geltendmachung der Forderung ausserhalb 
des Baurechtes zu erfolgen hat. 
  

In diesem Sinne hat bei einer Veräusserung des Baurechtes durch die Ge-
meinde Freienbach ausdrücklich keine Übertragung dieser obligatorischen 
Vereinbarung auf den Erwerber des Baurechtes zu erfolgen. Die Baurechts-
geberin ist mit dieser Nichtübertragung einverstanden.  

 

Vereinbarung 
 

-  Das Grundstück Grundbuch Freienbach Kat.-Nr. 1111 liegt heute gemäss 
Zonenplan der Gemeinde Freienbach in der Bauzone "Wohn- und Gewer-
bezone 4 Geschosse (WG4)". Die Parteien legen für die Berechnung des 
Landwertes in dieser Bauzone den Betrag von Fr. 1'300.-- / m2 fest.   
 

-  Für den Fall, dass das Grundstück Kat.-Nr. 1111 in eine andere Zone ein-
geteilt wird, so hat die Gemeinde Freienbach als für die Umzonung zustän-
dige Behörde den Minderwert ohne Aufforderung der Grundeigentümerin 
zu überweisen. Der Minderwert berechnet sich bei einer Umzonung in die 
Zone öffentliche Bauten und Anlagen aus dem aktuellen Landwert WG4 
abzüglich Landwert Zone öffentliche Bauten und Anlagen, multipliziert mit 
der Fläche ((Fr. 1‘300.--  -  Fr. 300.--) x 4‘951 m2).  
 

Zum Zeitpunkt der Rückzonung kann der Landwert auf Verlangen eines 
Vertragspartners aufgrund einer Verkehrswertschätzung der Güterschät-
zungskommission des Kantons Schwyz überprüft und allenfalls neu festge-
legt werden.“ 

 
Auf Verlangen „einer Partei“ könnte also der Landwert „zum Zeitpunkt der 
Rückzonung“ neu festgelegt werden, was sowohl einen tieferen, als auch 
einen höheren Betrag bedeuten kann. Aufgrund des letztzitierten Ab-
schnitts unter Pkt. 11 kann der Betrag für die „Minderwertentschädigung“ 
somit nicht als eindeutig und abschliessend bestimmt gelten.  
 
Dass der Gemeinderat diese Klausel in seiner Information an die Stimm-
bürger ausblendet und vielmehr behauptet, der Betrag von Fr. 4‘951‘000.- 
sei fix zur Zahlung fällig, ist willkürlich und allenfalls strafrechtlich rele-
vant, was es durch die angerufenen Instanzen abzuklären und zu ahnden 
gilt. 
 

 
2.1.4 Die Absätze 1 und 2 unter Pkt.11 lassen erkennen, dass der armasuisse-

Vertrag nicht nur gezielt das Initiativrecht, Art. 34 Abs.2 BV und Art. 5 
Abs.2 BV, sondern auch weitere Rechtsvorschriften verletzt, was im Ein-
zelnen durch die Aufsichtsbehörde, resp. das Verwaltungsgericht festzu-
stellen ist. 

 
 Indem die „Urkundsperson“ (der Notar) sogar explizit darauf hingewiesen 

hat, dass die „Geltendmachung der Forderung ausserhalb des Baurechts 
zu erfolgen hätte“, wird die offenkundige Widerrechtlichkeit, Willkür und 
Amtsanmassung von Pkt.11 des Vertragswerks zusätzlich belegt. Die Ver-

...diese Kröte schlucken wir nicht

Stimmbürger als Bauernopfer...
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2.1.5 Auch der vertraglich vereinbarte 1,98 Mio.-Kaufpreis für das Zeughaus-
Gebäude ist höchstwahrscheinlich zu hoch angesetzt, wie der mir selbst 
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S.14) plausibel erscheinen lassen. Durch die hiermit angerufenen Instan-
zen ist auch die Rechtmässigkeit dieser Vereinbarung zu überprüfen. Der 
Gemeinderat würde diesen Betrag überweisen, obwohl er bereits die Op-
tion verkündet, das Gebäude anschliessend abzureissen. Auch damit ver-
stösst er mehrfach gegen seine Pflichten und die Gesetze. 
 

 
2.1.6 Die Vertragsvereinbarungen unter Pkt.10.11, S.17, Genehmigungsvorbe-

halt, lassen erkennen, dass die Genehmigung der „zuständigen Seite der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft“ noch gar nicht vorliegt. Die Gültigkeit 
des Vertrags ist auch aus diesem Grund fraglich. 
 

 
2.1.7 Staat ist Staat. Armasuisse als Vertragspartnerin kann nicht Forderungen 

für sich beanspruchen, welche die öffentlichen Interessen der Gemeinde 
Freienbach schädigen.  
 
 

2.1.8 Dass gemäss Pkt.10.10 des Vertrags die Kosten für Notariats- und Grund-
buchgebühren vollumfänglich durch die Gemeinde zu tragen wären, ist 
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ein weiterer Hinweis auf eine fragwürdige, unprofessionelle, die Gemein-
deinteressen schädigende Verhandlungsposition des Gemeinderats. 
 
 

2.1.9 Der Ausschluss der ordentlichen Gerichte gemäss Vertrag unter Pkt.10.6.1 
bedeutet, dass die Vereinbarungen einer ordentlichen Gerichtsbarkeit 
entzogen werden sollen und somit den Bürgern sämtliche mit dem Ver-
trag verbundenen Lasten ohne rechtsstaatliche Berufungsmöglichkeiten 
überbürdet würden. 
 
 

2.1.10 Die Zessionsklausel unter Pkt.2.1.8 beweist – was ich unter Ziff.2.2.1 
nachfolgend detailliert ausführe – dass der Gemeinderat mit diesem Ge-
schäft gar nicht die öffentliche Nutzung anstrebt, sondern eine private 
Überbauung.  
 
Mit den Vereinbarungen unter Pkt.5.3 bis 5.5 hält er sich sogar die Über-
gabe des Baurechts an Dritte offen und schafft die Voraussetzungen für 
Stockwerkeigentum, Unterbaurecht und Vererbbarkeit.  
 
 

 
 

2.2 Falsche und irreführende Informationen an die Stimmbürger, Verletzung 
von Art. 34 Abs.2 BV, Verhinderung einer unverfälschten Meinungsbil-
dung und Willenskundgabe, Verbot der Irreführung der Stimmberechtig-
ten. 
 

2.2.1 Der Gemeinderat stellt die falsche Behauptung auf, mit seinem Gegenvor-
schlag werde das Initiativziel „ebenfalls erreicht“. Dies ist absolut sach-
widrig. 
 
Die Informationen an die Stimmbürger sind widersprüchlich und irrefüh-
rend, weil der Gemeinderat in seiner Gegenüberstellung der beiden Sach-
geschäfte einerseits behauptet, den Initiativzweck der Sicherung für die 
öffentliche Nutzung zu erfüllen, also einen ebenbürtigen Ersatz für die 
Abzonung zu präsentieren, und andererseits die Überbauung gemäss be-
stehender Zone WG4 weiterhin zu ermöglichen und das Baurecht sogar 
an Dritte zu übertragen, was diese Zweckgarantie aber eben gerade 
unterläuft. Es kann nicht sowohl eine Zone für öffentliche Nutzung als 
auch Wohnungsbau, d.h. private Nutzung versprochen werden. Auch 
beim – als Ziel des Gemeinderats behaupteten – kostengünstigen Woh-
nungsbau würde es sich um eine rein private Nutzung handeln. Eine der 
beiden Behauptungen ist eine wissentlich falsche Abstimmungsinforma-
tion und Irreführung der Stimmbürger.. 
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Indem der Gemeinderat fälschlich behauptet, das Ziel der Initiative werde 
auch mit seiner Vorlage (armasuisse-Vertrag) erreicht, täuscht er die Bür-
ger über die Nichtgewährleistung der öffentlichen Nutzung, welche mit 
der Initiative aber explizit angestrebt und umgesetzt werden soll.  
 
Durch die mit der Initiative verlangte Rückzonung soll die Überbauung des 
Areals ja gerade verhindert und das gesamte Gelände für die Naherho-
lung gesichert werden. Damit soll ausserdem der weitere Abbau von 
Grünflachen im urbanen Raum aufgehalten werden.  
 
Während bei der Nutzung des Geländes zur Naherholung alle sozialen 
Schichten vom externen Nutzen des Bodens profitieren können, profitie-
ren bei einer Überbauung zu Wohnzwecken nur einige wenige Individuen. 
Von öffentlicher Nutzung kann bei Überbauung gemäss armasuisse-Ver-
trag keine Rede mehr sein. Die Informationen an die Bevölkerung sind  
irreführend (vgl. Beilage 2, Vorlage Baurechtsvertrag und Beilage 3, Zei-
tungsmeldungen). 
 
Der Baurechtsvertrag wird in der Abstimmungsvorlage nicht sachgemäss 
und eindeutig verständlich erläutert. Einerseits wird auf Seite 3 ausge-
führt:  

 

„- wird die Liegenschaft Zeughaus aus dem Markt genommen,  
- wird die spekulative Nutzung ausgeschlossen,  
- sind Nutzungen für öffentliche Lebensqualität, Kultur- und Gemein-

schaftsaktivitäten möglich,  
- wird das Grundstück ab 1. Januar 2013 für 70 Jahre (mit einer Verlänge-

rungsmöglichkeit) für die Öffentlichkeit gesichert“ etc. (...)    
 

Und auf Seite 6 wird erklärt: 
 

„Der Baurechtsvertrag eröffnet der Gemeinde Freienbach die Möglichkei-
ten, das bestehende Gebäude umzunutzen und umzubauen, bei Bedarf mit 
An- und Nebenbauten zu ergänzen, abzubrechen und durch Neubauten für 
die öffentliche Nutzung zu ersetzen.“  

 
Andererseits wird auf S.9 völlig gegenteilig ausgesagt:   

„3.2 Inhalt des Baurechtes, 3.2.1  
Die Baurechtsnehmerin ist befugt, im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen (Art. 675 und 779 ff. ZGB) auf dem Baurecht die bestehende Bau-
te beizubehalten, zu ersetzen und neue Bauten auf und unter dem Boden 
zu erstellen.“ 
 

Indem der Gemeinderat auch eine Option vorsieht, bei der das Gebäude 
abgerissen und mit WG-konformen Überbauungen ersetzt würde, täuscht 
er einen „öffentlichen Nutzen“, resp. „Nutzen für die Öffentlichkeit“ nur 
vor. Ein solcher ist mit der im Widerspruch dazu beabsichtigten Wohn-
überbauung nicht mehr gegeben. Die Vorlage ist irreführend, und der 
Gemeinderat verletzt mit seiner Information im Vorfeld der Abstimmung 
Art. 34 Abs.2 BV.  
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2.2.2 Sachwidrig und selbstredend widersinnig ist auch folgende Aussage auf 
S.2 unter „Bedeutung des Baurechtsvertrages“:    

„Falls er (der Baurechtsvertrag ohne Abzonung) nicht zustande kommt 
und eine Umzonung des Zeughausareals erfolgt, hat dies gravierende 
Auswirkungen für Freienbach als Standortgemeinde: Das Zeughaus Pfäffi-
kon kommt auf den freien Immobilienmarkt.“ 

 
und auf S.7 unter „Fazit“:   

„Wenn der vorliegende Baurechtsvertrag nicht zustande kommt, hat die 
Gemeinde keinen Einfluss mehr auf den Preis des Zeughauses (inkl. Areal) 
und sie besitzt keinerlei Eigentum oder Nutzungsrechte an dieser Liegen-
schaft.“ 
 

Diese Behauptungen in der Vorlage sind falsch: Indem die Einzelinitiative 
eine Entlassung aus der Zone WG4 fordert, will sie genau diese angedroh-
ten Konsequenzen verhindern. Ist das Zeughausareal erst einmal umge-
zont, kommt es eben gerade nicht mehr auf den freien Immobilienmarkt, 
sondern steht gemäss meiner Initiative nur noch für die definierte öffent-
liche Zonennutzung zur Verfügung.  
 
Nachdem die Zonennutzung gemäss meiner Initiative raumplanungsrecht-
lich verbindlich festgelegt ist, kann die Gemeinde mit der Grundeigentü-
merin im Sinne der Regelung gemäss Pkt.6 des Vertrags (Baurechtszins 
von Fr. 10.50/m2 p.a.) selbstverständlich eine Nutzung über 70 Jahre ver-
einbaren.  

 
Stellt der Gemeinderat diese Möglichkeit – wie vorliegend – in Abrede, so 
beweist er gerade, dass die Vertragsklauseln betreffend öffentliche Nut-
zung im vorliegenden Vertrag gar nicht ernst gemeint waren, sondern le-
diglich der Täuschung der Stimmbürger über die wahre Absicht des Bau-
rechtsvertrags, nämlich der Überbauung des Geländes dienen sollten. Um 
diese Täuschung zu kaschieren, wird eine regelrechte Angstmacherei we-
gen „zu teurer öffentlicher Nutzung“ betrieben und gegen eine Abzonung 
unzulässig Stimmung gemacht. Auch damit wird Art. 34 Abs.2 BV verletzt 
(vgl. dazu auch Pkt. 2.1). 
 

 
2.2.3 Der Gemeinderat müsste gegenüber den Stimmbürgern die Aspekte sei-

ner eigenen Gewichtung und Absichten klar offenlegen, damit deren 
Stichhaltigkeit und die Rationalität seiner Interessenabwägung nachvoll-
ziehbar und überprüfbar ist. Dem hier fehlenden Nachweis einer sachlich 
korrekten Interessenabwägung durch den Gemeinderat und einer ent-
sprechenden Information an die Stimmbürger käme zentrale Bedeutung 
für die Einhaltung von Art. 34 Abs.2 BV zu. Vorliegend wurde mit dem 
armasuisse-Vertrag gegen die Interessen der Gemeinde gehandelt, was 
aber infolge der widersprüchlichen und tendenziösen offiziellen Informa-
tion über das Sachgeschäft nicht ohne weiteres erkennbar ist.  
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2.2.4 Der Gemeinderat verletzt seine Pflicht gemäss Art. 34 Abs.2 BV pro und 
contra der beiden Vorlagen sachlich korrekt und ausgewogen darzulegen. 
Nachweislich verbreitet er falsche Informationen über die Wirkung der 
Initiative, resp. enthält den Bürgern die Vorzüge der Initiativ-gemässen 
Abzonung vollumfänglich vor. Er betreibt aktive Desinformation, wie an 
der Berichterstattung an die Medien vom 13.3.2012 und an seinen Aus-
führungen in der Botschaft zweifelsfrei erkennbar ist.  
 
Die krasse Einseitigkeit in den offiziellen Unterlagen der Botschaft zeigt 
sich auch darin, dass mir (als Initiantin der Umzonungsvorlage) der Ge-
meinderat keinerlei Möglichkeit einräumte, zu seinem Gegenvorschlag in 
der Botschaft überhaupt Stellung zu beziehen, während er sich dies um-
gekehrt weitschweifig und mit sachwidrigen Behauptungen erlaubt. 
 
 

2.2.5 Ein Abstimmungsergebnis, das aufgrund der vorliegenden Botschaft und 
offiziellen Abstimmungsinformationen zustande käme, könnte  den freien 
Willen der Stimmbürger nicht zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck 
bringen. Der Anspruch auf unverfälschte Willenskundgabe und der Schutz 
der Meinungsbildung im Vorfeld des Urnengangs, resp. das Verbot der Ir-
reführung der Stimmberechtigten gemäss Art. 34 Abs.2 BV wurden vor-
liegend verletzt. Auch in der einseitig gegen die Initiative gerichteten 
sachwidrigen Information anlässlich der Medienkonferenz vom 13. März 
2012 liegt ein unzulässiger Eingriff in die Volksrechte durch den Gemein-
derat Freienbach vor. Meinen Anträgen ist zur Vermeidung dieser Verfas-
sungsverletzung stattzugeben. 

 
 

2.3 Verletzung von Art. 5 Abs.2 BV durch Vertragsvereinbarungen, die nicht 
den rechtlichen Voraussetzungen entsprechen, nicht im öffentlichen  
Interesse liegen und nicht verhältnismässig sind. 

 
2.3.1 Der Gemeinderat stellt – wie dargestellt – die falsche Behauptung auf, die 

Abzonung gemäss meiner Initiative ziehe automatisch eine „Entschädi-
gungspflicht“, bzw. „Minderwertentschädigungen“ gegenüber der 
armasuisse nach sich.  
Diese Darstellung gegenüber den Stimmbürgern ist sach- und rechtswid-
rig und widerspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts: 
 
Es besteht kein Anspruch des Grundeigentümers auf Belassung seines 
Grundstücks in einer bestimmten, bzw. einmal festgelegten Bauzone (vgl. 
BGE 123 II 481 E. 6c S. 489; ZBl 98/1997 S. 179 E. 5b 181; 368 E. 4c/bb S. 371). 

 
Mit der Eigentumsgarantie als Wertgarantie ist die ungeschmälerte und 
dauernde Beibehaltung einer einmal eingeräumten bestimmten bauli-
chen Nutzungsmöglichkeit nicht gewährleistet.  
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Die Eigentumsgarantie bietet grundsätzlich keinen Schutz gegen Ände-
rungen der Rechtsordnung. Es besteht kein Anspruch, dass das einmal in 
eine Zone eingewiesene Land dauernd in dieser Zone verbleibt. 
 
Gemäss Bundesgerichtsentscheiden ist eine Abzonung keine Enteignung 
und kann auch nicht zu Regressforderungen führen, da dem Grundeigen-
tümer kein Anspruch auf dauernden Verbleib seines Landes in derselben 
Zone zukommt. Die Gerichtspraxis zeigt sich in der entschädigungslosen 
Zulassung von Abzonungen im öffentlichen Interesse ausgesprochen 
grosszügig. 
 
Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne und jedenfalls eines Planungsho-
rizonts von 10 bis 15 Jahren muss ein Grundeigentümer davon ausgehen, 
dass eine Überarbeitung und Revision der Planung erfolgen und er von 
Änderungen mitbetroffen sein kann. 
 
Planung und Wirklichkeit sollen bei Bedarf in Übereinstimmung gebracht 
werden können. In Bezug auf den Planungshorizont für Bauzonen von 15 
Jahren wird vom Bundesgericht ausgeführt, dass „je näher eine Planungs-
revision dieser Frist von 15 Jahren kommt, desto geringer ist deshalb das 
Vertrauen auf die Beständigkeit des Plans, und umso eher können auch 
bloss geänderte Anschauungen und Absichten der Planungsorgane als zu-
lässige Begründung für eine Revision berücksichtigt werden“. 
 
Im vorliegenden Fall umfasst der Zeitraum der ungenutzt verstrichenen 
Zonenzuordnung zu WG4 sogar mehr als 30 Jahre. Eine durch armasuisse 
verlangte „Minderwertentschädigung“ hätte juristisch keine Chance. Die 
Fälligkeit / Schuldigkeit der genannten Entschädigung entspringt einer un-
zulässigen und willkürlichen Zusage des Gemeinderats und wäre von 
armasuisse rechtlich gar nicht durchsetzbar. 
 
Es ist deshalb besonders verwerflich, dass mittels Vertrag der übliche Ge-
richtsweg per se ausgeschlossen werden soll. Wenn die klare Sachlage 
betr. „Minderwertentschädigung“ abschliessend durch ein Schiedsgericht 
ohne Rekursmöglichkeit beurteilt werden dürfte, dann bedeutet das bei 
einem JA durch die Stimmbürger die Selbstzerstörung wohlerworbener 
Rechte. Die Macher dieses Vertragskonstrukts gehen offenbar davon aus, 
man müsse den Bürgern nur mit täuschenden und verfälschenden offiziel-
len Darstellungen genug Sand in die Augen streuen und sie in die Irre füh-
ren. Dann sei das Geschäft gemacht.  
 

 
2.3.2 Dem armasuisse-Vertrag des Gemeinderats (Traktandum 4) liegt somit 

eine sachlich unhaltbare, unverhältnismässige und willkürliche Interes-
senabwägung zugrunde, die einseitig die Interessen der Vertragspartnerin 
und Grundeigentümerin armasuisse bevorzugt, während sie die Interes-
sen der Gemeinde Freienbach durch Vorab-Anerkennung einer nicht halt-
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dass eine Überarbeitung und Revision der Planung erfolgen und er von 
Änderungen mitbetroffen sein kann. 
 
Planung und Wirklichkeit sollen bei Bedarf in Übereinstimmung gebracht 
werden können. In Bezug auf den Planungshorizont für Bauzonen von 15 
Jahren wird vom Bundesgericht ausgeführt, dass „je näher eine Planungs-
revision dieser Frist von 15 Jahren kommt, desto geringer ist deshalb das 
Vertrauen auf die Beständigkeit des Plans, und umso eher können auch 
bloss geänderte Anschauungen und Absichten der Planungsorgane als zu-
lässige Begründung für eine Revision berücksichtigt werden“. 
 
Im vorliegenden Fall umfasst der Zeitraum der ungenutzt verstrichenen 
Zonenzuordnung zu WG4 sogar mehr als 30 Jahre. Eine durch armasuisse 
verlangte „Minderwertentschädigung“ hätte juristisch keine Chance. Die 
Fälligkeit / Schuldigkeit der genannten Entschädigung entspringt einer un-
zulässigen und willkürlichen Zusage des Gemeinderats und wäre von 
armasuisse rechtlich gar nicht durchsetzbar. 
 
Es ist deshalb besonders verwerflich, dass mittels Vertrag der übliche Ge-
richtsweg per se ausgeschlossen werden soll. Wenn die klare Sachlage 
betr. „Minderwertentschädigung“ abschliessend durch ein Schiedsgericht 
ohne Rekursmöglichkeit beurteilt werden dürfte, dann bedeutet das bei 
einem JA durch die Stimmbürger die Selbstzerstörung wohlerworbener 
Rechte. Die Macher dieses Vertragskonstrukts gehen offenbar davon aus, 
man müsse den Bürgern nur mit täuschenden und verfälschenden offiziel-
len Darstellungen genug Sand in die Augen streuen und sie in die Irre füh-
ren. Dann sei das Geschäft gemacht.  
 

 
2.3.2 Dem armasuisse-Vertrag des Gemeinderats (Traktandum 4) liegt somit 

eine sachlich unhaltbare, unverhältnismässige und willkürliche Interes-
senabwägung zugrunde, die einseitig die Interessen der Vertragspartnerin 
und Grundeigentümerin armasuisse bevorzugt, während sie die Interes-
sen der Gemeinde Freienbach durch Vorab-Anerkennung einer nicht halt-

...diese Kröte schlucken wir nicht
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baren und rechtlich nicht vorgeschriebenen „Minderwertentschädigung“ 
schädigt.  
 
Demgegenüber ist die Abzonung gemäss meiner Initiative im Gegensatz 
zur falschen offiziellen Behauptung des Gemeinderats sehr wohl verhält-
nismässig und geeignet, das mit der Initiative formulierte und angestreb-
te, im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen und steht zu die-
sem in einem vernünftigen Verhältnis. 

 
Der Bedarf für eine „Zone für öffentliche Lebensqualität, Kultur und Ge-
meinschaftsaktivitäten“ gemäss meiner Initiative ist gegeben, wie der 
Gemeinderat übrigens mit seiner Übernahme wortgleicher Formulierun-
gen über die Nutzungsziele aktenkundig anerkennt (vgl. Beilagen). 

 
 
 

2.4 Verletzung des Wahl- und Abstimmungsrechts, unzulässige Vermischung  
zweier Vorlagen, Verletzung der Einheit der Materie mit dem armasuisse-
Vertrag vom 18.10.2011, gegenseitiger Ausschluss „öffentliche Nutzung“  
/ „Wohnungsbau“ 
 
Der Gemeinderat vermischt die beiden Vorlagen unzulässig, indem er mit 
dem armasuisse-Vertrag Bedingungen eingeht, die explizit dafür geschaf-
fen wurden, dass sie sich direkt und zwingend auf das (separat an der Ur-
ne zu beurteilende) Umzonungsgeschäft auswirken können. 
 
Überdies schliesst Antrag d) die Anträge e) und f) völlig aus, wodurch die 
Vorlage des Gemeinderats in sich selbst widersprüchlich und damit nicht 
abstimmungsreif ist, auch wenn separate Abstimmungen pro forma an-
gekündigt werden:  

 
Antrag d), S.1:   

„Das auf dem Baurechtsareal befindliche Gebäude wird für öffentliche 
Zwecke, Vereine, Kultur, Begegnung und Gemeinschaftsaktivitäten zur 
Steigerung der öffentlichen Lebensqualität genutzt“. 

 
Antrag e), S.1:    

„Eine Nutzungsänderung gegenüber dem Beschrieb in Ziffer d) im Antrag 
des Gemeinderats ist zwingend der Stimmbürgerschaft von Freienbach an 
einer Gemeindeversammlung mit anschliessender Urnenabstimmung zum 
Entscheid vorzulegen (...)“.  
 

 

Antrag f), S.1:  
 

„Eine Weitergabe des Baurechts ist zwingend der Stimmbürgerschaft an 
einer Gemeindeversammlung mit anschliessender Urnenabstimmung zum 
Entscheid vorzulegen“. 

 

...diese Kröte schlucken wir nicht
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Die Vorlage des Gemeinderats verletzt die nötige Einheit der Materie 
durch den gegenseitigen Ausschluss der Zweckbestimmungen „öffentli-
che Nutzung“ / „Wohnungsbau“ / „Weitergabe des Baurechts“ an vor-
gemerkte Dritte.  
 
Das Geschäft ist aus allen vorgenannten Gründen nicht abstimmungsreif. 
 
Die Abzonung würde durch einen JA/JA-Entscheid 4,951 Mio. kosten, ob-
wohl rechtlich bei antragsgemässer Abzonung keine Entschädigungs-
pflicht besteht. Es ist deshalb auch abzuklären, ob damit der Straftatbe-
stand der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Nötigung vorliegt.  

 
 
Ich ersuche um antragsgemässen Entscheid.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Irene Herzog-Feusi 
 
 
 
 
Beilagenverzeichnis 
 
 
 

Beilage 1 Einzelinitiative vom 17.10.2010, Umzonung Zeughaus-Areal 
Beilage 2 Vorlage des Gemeinderats, Baurechtsvertrag Zeughaus 
Beilage 3 Zeitungsberichte „Höfner Volksblatt“ und Zürichsee-Zeitung“  

vom 14. März 2012 

Mit dem armasuisse-Vertrag würden die Stimmbürger verschaukelt...




